
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/11/20 7Ob2306/96k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1996

Norm

UVG §3 Z2

Rechtssatz

Die Anordnung in § 3 Z 2 UVG, daß Unterhaltsvorschüsse zu gewähren sind, wenn eine der genannten Exekutionsarten

auch nur einen in den letzten 6 Monaten vor Stellung des Antrages auf Vorschußgewährung fällig gewordenen

Unterhaltsbeitrag nicht voll gedeckt hat, hat zur Folge, daß es nicht auf das Gesamtergebnis im Beobachtungszeitraum,

sondern auf die in jedem einzelnen Monat tatsächlich hereingebrachten Beträge ankommt.
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